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Editorial

Keine 

Abschaffung des 

Steueranreizes 

für Handwerker-

leistungen

Seit 2006 können private Haushalte 

einen Teil der Lohnkosten für Hand-

werkerleistungen steuerlich geltend 

machen. Die Regelung betrifft Hand-

werkerleistungen für Renovierungs-, 

Erhaltungs- und Modernisierungs-

maßnahmen im privaten Haushalt. 

Steuerlich abgesetzt können 20 Pro-

zent der Arbeitskosten, maximal 

1.200 Euro pro Jahr. Bundesweit sind 

dies jährlich 2,5 Mrd. Euro Ersparnis 

bei der Einkommenssteuer pro Jahr, 

die Aufträge im Handwerk auslösen. 

In der Debatte um Einsparungen bei 

Finanzhilfen und Steuervergünstigun-

gen im Zuge der Beratungen des Bun-

deshaushaltes 2027 steht nun offen-

bar auch die Steuerermäßigung für 

Handwerkerleistungen nach § 35a 

Abs. 3 Einkommensteuergesetz auf 

dem Prüfstand. Der irreführender-

weise sogenannte „Handwerker-

bonus“ ist allerdings kein Bonus für 

Betriebe, sondern ein gezielter Steuer-

anreiz für Verbraucherinnen und Ver-

braucher. 

In der aktuell wirtschaftlich ange-

spannten Lage wäre eine Abschaf-

fung des Steueranreizes für fachlich 

hochqualifizierte Handwerkerleistun-

gen ein schwerer Fehler. Die Steuer-

ermäßigung stabilisiert private Nach-

frage, ermöglicht notwendige Mo-

dernisierungen und wirkt direkt in die 

Breite des Handwerks, insbesondere 

bei kleinen und mittleren Betrieben 

im Ausbaugewerbe. Fällt dieser Im-

puls weg, werden Investitionen ver-

schoben, während Schwarzarbeit 

wieder an Attraktivität gewinnt und 

das mit negativen Folgen für Steuer-

einnahmen, Sozialabgaben und 

Qualitätsstandards. Auch die energe-

tische Sanierung des Gebäudebe-

stands würde dadurch gebremst. Die 

Wirkung dieses Instruments ist in der 

Praxis eindeutig: Es stärkt legale Be-

schäftigung und leistet einen wirksa-

men Beitrag gegen  Schwarzarbeit 

und Steuerbetrug. Angesichts einer 

schwachen Konjunktur, hoher Bau-

kosten und einer angespannten 

Lage vieler Handwerksbetriebe sollte 

die Politik nicht an einem Instrument 

sparen, das nachweislich wirtschaft-

liche Impulse setzt.

Rüdiger Otto

Präsident

Dr. Frank Wackers

Hauptgeschäftsführer

Rüdiger Otto Dr. Frank Wackers
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Der Vorstand des Unternehmerver-

bandes Handwerk NRW (UVH) hat in 

seiner Sitzung am 10.6.2026 in Dort-

mund einen Beschluss zur Verbesse-

rung der Kostenübernahme bei der 

auswärtigen Unterbringung für den 

Berufsschulbesuch von Auszubilden-

den aus Nordrhein-Westfalen ge-

fasst. Kleinere Ausbildungsberufe in 

Nordrhein-Westfalen werden in zen-

tralisierten Fachklassen beschult, 

deren Standorte das Land festlegt. 

Auszubildende, denen die tägliche 

Anreise nicht zumutbar ist, sind auf 

eine auswärtige Unterkunft angewie-

sen. Übernehmen Ausbildungsbe-

triebe diese Kosten, werden sie 

deutlich stärker belastet als anderen 

Ausbildungsbetriebe. Seit 2018 ge-

währt das Land einen unveränderten 

Zuschuss zu diesen Unterbringungs-

kosten. Der UVH schlägt vor, diesen 

Zuschuss zu erhöhen und künftig an 

der Entwicklung der Unterbringungs-

kosten zu orientieren. 

Die duale Berufsausbildung ist das 

Fundament der Fachkräftesicherung 

in Nordrhein-Westfalen. Ausbildungs-

berufe mit geringen Auszubildenden-

zahlen sind auf zentralisierte Fach-

klassen angewiesen – eine sinnvolle 

und bewährte Praxis. Sie verpflichtet 

das Land jedoch zu besonderer Ver-

antwortung für die betroffenen Ju-

gendlichen. Wer eine auswärtige Un-

terbringung nicht finanzieren kann, 

wird strukturell von bestimmten Aus-

bildungsberufen ausgeschlossen. 

Übernehmen Ausbildungsbetriebe 

diese Kosten, werden sie deutlich 

mehr belastet als andere Ausbildungs-

betriebe. Beides untergräbt die Chan-

cengerechtigkeit und gefährdet die 

Attraktivität der dualen Ausbildung. 

Eine auskömmliche Kostenüber-

nahme bei der notwendigen Unter-

bringung für den Berufsschulbesuch 

von Auszubildenden ist die Vorausset-

zung dafür, dass das duale Ausbil-

dungssystem in NRW auch in Zukunft 

für alle Schulabgängerinnen und 

Schulabgänger zugänglich bleibt 

und kleine Berufe auch im demogra-

fischen Wandel eine Zukunftschance 

auf eigene Fachkräfteentwicklung 

haben.

Kleinere Ausbildungsberufe in 

Nordrhein-Westfalen werden in zen-

tralisierten Fachklassen (auf Bundes-

ebene, Landesebene oder regie-

rungsbezirksübergreifend) beschult, 

deren Standorte das Land festlegt. 

Auszubildende, denen die tägliche 

Anreise nicht zumutbar ist, sind auf 

eine auswärtige Unterkunft angewie-

UVH: Kostenübernahme der notwendigen auswärtigen 

Unterbringung für den Berufsschulbesuch der Auszubildenden 

verbessern

Zahlreiche Vertreter der Landesinnungs- und Fachverbände in Nordrhein-

Westfalen besuchten die erweiterte Vorstandssitzung des Unternehmerver-

bandes Handwerk NRW im Haus des Baugewerbeverbandes Westfalen in 

Dortmund und fassten einen Beschluss zur Verbesserung der Kostenübernahme 

der auswärtigen Unterbringung für den Berufsschulbesuch der Auszubildenden.
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sen. Seit 2018 gewährt das Land NRW 

einen unveränderten Zuschuss zu die-

sen Unterbringungskosten. Der Zu-

schuss beträgt bis zu 20 Euro je nach-

gewiesenem Unterrichtstag.

Diese Regelung ist in zwei wesent-

lichen Punkten dringend reformbe-

dürftig:

– Die Förderung ist an vorhandene 

Haushaltsmittel geknüpft. Betrof-

fene Auszubildende haben damit 

keinen Anspruch auf diesen Zu-

schuss. Das Land legt aber die Be-

schulungsstandorte für jeden Aus-

bildungsberuf fest und bestimmt 

damit, dass bestimmte Auszubil-

dende eine auswärtige Unterbrin-

gung wahrnehmen müssen. Wer 

eine staatlich verordnete Mehrbe-

lastung trägt, muss dafür einen 

verlässlichen Ausgleichsanspruch 

erhalten. 

– Dieser Tagessatz von 20 Euro ist seit 

Einführung 2018 unverändert und 

deckt die tatsächlichen Unterbrin-

gungskosten heute nur zu einem 

kleinen Anteil ab.

Der Unternehmerverband Handwerk 

NRW (UVH) hält daher folgende Maß-

nahmen für erforderlich:

1. Verbindliche Förderung

Der Haushaltsvorbehalt der Rege-

lung ist zu streichen. Stattdessen ist 

ein individueller Anspruch auf den 

Zuschuss zu verankern, der bei Vorlie-

gen der Voraussetzungen erfüllt wird.

2. Dauerhafte Erhöhung des 

Tagessatzes 

Der Zuschuss ist von 20 Euro auf 

die tatsächlichen Unterbringungskos-

ten je Nacht, mindestens jedoch auf 

40 Euro je Unterrichtstag anzuheben. 

Bei Nachweis von höheren Kosten 

können diese in Ansatz gebracht 

werden.

3. Regelmäßige Überprüfung 

Es wird rechtlich verankert, dass 

das Schulministerium alle zwei Jahre 

eine Evaluation zur Inanspruchnahme 

der Förderung sowie zur Entwicklung 

der Unterbringungskosten vornimmt 

und bei ermitteltem Bedarf die An-

passung des Tagessatzes für die Haus-

haltsberatungen vorschlägt.

Die nordrhein-westfälische Landes-

regierung hat am 21. April 2026 

einen Gesetzentwurf zur Tarifent-

geltsicherung bei öffentlichen Ver-

gaben beschlossen. Künftig sollen 

nur noch Unternehmen Landesauf-

träge erhalten, die sich zur Zahlung 

branchenüblicher Tarifentgelte ver-

pflichten. Das Gesetz soll Lohndum-

ping verhindern, tarifgebundene 

Betriebe stärken und gleichzeitig 

durch digitale Prozesse bürokratie-

arm umgesetzt werden. Das Hand-

werk in NRW kritisiert das Gesetz 

und sieht Änderungsbedarf.

Die Regelung gilt für das Land Nord-

rhein-Westfalen und ihm unterstellte 

Körperschaften. Kommunen bleiben 

von den Neuerungen unberührt – für 

sie werden die bisherigen Bestimmun-

gen des Tariftreue- und Vergabegeset-

zes in das neue Gesetz übertragen.

Die Tarifentgeltsicherung greift ab 

einem geschätzten Auftragswert von 

50.000 Euro bei Dienstleistungen und 

100.000 Euro bei Bauleistungen. Erfasst 

werden Auftragnehmer sowie Nach- 

und Verleihunternehmen in Branchen, 

in denen öffentliche Aufträge häufig 

vergeben werden und untertarifliche 

Bezahlung den Wettbewerb verzerrt. 

Ein digitales Portal soll Unternehmen 

die Abgabe von Verpflichtungserklä-

rungen ermöglichen und Informatio-

nen sowie Unterstützung bieten. Die 

Kontrolle übernehmen die Deutsche 

Rentenversicherung Rheinland und 

Westfalen – bewusst werden vorhan-

dene Kompetenzen genutzt, statt 

neue Behörden geschaffen. Geprüft 

werden ausschließlich tarifungebun-

dene Unternehmen, und zwar nur an-

lassbezogen. Tarifgebundene Be-

triebe sind von Nachweispflichten 

vollständig befreit. Der Gesetzentwurf 

konzentriert sich zudem ausschließ-

lich auf die Entlohnung; andere Ta-

rifbestandteile wie Urlaubsansprü-

che bleiben – anders als bei 

vergleichbaren Bundesregelungen – 

ausgeklammert. Da Unternehmen 

aufgrund bundesrechtlicher Vorga-

ben zur Sozialversicherungsprüfung 

die erforderlichen Unterlagen ohne-

hin vorhalten müssen, entsteht kein 

zusätzlicher Dokumentationsauf-

wand. Nach Verbändeanhörung und 

zweiter Kabinettbefassung wird der 

Gesetzentwurf nun in den Landtag 

eingebracht. Das Inkrafttreten ist für 

den 1. Januar 2027 vorgesehen. In 

der Verbändeanhörung wird der Un-

ternehmerverband Handwerk NRW 

seine Kritik an dem Gesetz unterstrei-

chen und einen Vorrang für Tarifver-

träge und die Konsultation der Sozi-

alpartner vor dem Erlass der 

Rechtsverordnung einfordern.

NRW führt Tarifentgeltsicherung bei Landesaufträgen ein
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Die Landesregierung von Nordrhein-

Westfalen hat ein Gesetzespaket zum 

Bürokratieabbau beschlossen. Ziel 

der Maßnahmen ist die Entlastung 

von Unternehmen, Bürgerinnen und 

Bürgern sowie Kommunen durch 

vereinfachte Verfahren und den 

Abbau administrativer Vorgaben. 

Nach dem Kabinettsbeschluss folgt 

nun die Beteiligung der Verbände 

im Rahmen des Anhörungsverfah-

rens. Anschließend soll der Gesetz-

entwurf in den Landtag eingebracht 

werden. Die Einbringung der Gesetz-

entwürfe in den Landtag ist noch vor 

der Sommerpause angekündigt. Das 

NRW-Handwerk begrüßte die Geset-

zesinitiative. 

Im Mittelpunkt des Gesetzespakets 

zum Bürokratieabbau steht die Ab-

schaffung von Berichts- und Doku-

mentationspflichten für Unternehmen, 

die Vereinfachung der Kommunika-

tion mit Behörden und ein neues 

kommunales Regelbefreiungsgesetz. 

Die Landesregierung plant, zum 

1. Januar 2027 grundsätzlich sämtli-

che landesseitigen Berichts- und Do-

kumentationspflichten gegenüber 

Unternehmen aufzuheben, sofern 

diese nicht ausdrücklich weiterhin 

erforderlich sind und per Rechtsver-

ordnung bestätigt werden. Hierfür gilt 

das Prinzip der Beweislastumkehr: Be-

stehende Pflichten bleiben nur dann 

erhalten, wenn deren Notwendigkeit 

durch die zuständigen Fachverwal-

tungen nachgewiesen wird. Andern-

falls entfallen die jeweiligen Regelun-

gen automatisch. Weiterhin soll die 

digitale Kommunikation mit Behörden 

künftig deutlich erleichtert werden. 

Die einfache E-Mail soll im Regelfall 

die bisherige Schriftform ersetzen. Die 

landesrechtlichen Schriftformerfor-

dernisse sollen ebenfalls grundsätzlich 

zum 1. Januar 2027 entfallen, sofern 

ihre weitere Notwendigkeit nicht 

ausdrücklich begründet und festge-

legt wird. Ein verpflichtender Wech-

sel zur digitalen Kommunikation ist 

nicht vorgesehen. Bürgerinnen und 

Bürger sollen weiterhin alternative 

Kommunikationswege nutzen kön-

nen. Kommunen sollen künftig die 

Möglichkeit erhalten, sich auf Antrag 

zeitlich befristet von bestimmten lan-

desrechtlichen Regelungen befreien 

zu lassen. Die Befreiung ist insbeson-

dere geplant für das Bau- und 

Planungsrecht, die Verwaltungsorga-

nisation und digitale Verwaltungs-

angebote und gebündelte Service-

portale. Voraussetzung ist die 

Zustimmung des jeweils zuständigen 

Fachministeriums. Ziel ist es, Kommu-

nen mehr Spielraum für innovative 

Verwaltungsansätze und effizientere 

Verfahren zu geben. Ausgenommen 

bleiben Bereiche der Gefahrenab-

wehr.

Das nordrhein-westfälische Hand-

werk begrüßt das vorgestellte Ent-

lastungspaket der nordrhein-west-

fälischen Landesregierung zum 

Bürokratieabbau. Viele Handwerks-

betriebe verbringen inzwischen einen 

erheblichen Teil ihrer Arbeitszeit mit 

Dokumentations- und Nachweis-

pflichten statt mit der eigentlichen 

handwerklichen Arbeit. Insbesondere 

die geplante Abschaffung unnötiger 

Berichts- und Dokumentationspflich-

ten sowie die stärkere Digitalisierung 

von Verwaltungsverfahren seien 

daher positive Signale für den Wirt-

schaftsstandort Nordrhein-Westfalen.

NRW-Handwerk begrüßt Entlastungspaket
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Die nordrhein-westfälischen Unter-

nehmensverbände (unternehmer 

nrw) haben den Präsidenten des 

Unternehmerverbandes Handwerk 

NRW (UVH), Rüdiger Otto, für weitere 

zwei Jahre in seinem Amt als Vize-

präsident bestätigt. Zum Präsiden-

ten wurde Arndt G. Kirchhoff wie-

dergewählt. Die Spitzenorganisation 

der nordrhein-westfälischen Wirt-

schaft vertritt die Anliegen von 129 

Mitgliedsverbänden mit rund 80.000 

Betrieben und mehr als drei Millio-

nen Beschäftigten. 

Arndt G. Kirchhoff wurde erst-

mals im Jahr 2016 zum Präsidenten 

der Landesvereinigung der Unterneh-

mensverbände gewählt und ist 

zudem Vizepräsident der Bundesver-

einigung der Deutschen Arbeitgeber-

verbände (BDA) und Mitglied im Prä-

sidium des Bundesverbandes der 

Deutschen Industrie (BDI). Außerdem 

ist Kirchhoff Präsident des Verban-

des der Metall- und Elektro-Industrie 

Nordrhein-Westfalen (METALL NRW) 

und zugleich Vizepräsident von Ge-

samtmetall.

Der neu gewählte Vorstand von 

unternehmer nrw wählte insgesamt 

zehn Vizepräsidentinnen und -präsi-

denten: Dr. Heike Denecke-Arnold 

(Wirtschaftsvereinigung Stahl), Dr. Mar-

garete Haase (Verband der Metall- 

und Elektro-Industrie Nordrhein-West-

falen), Dr. Raymund Heiliger (Landes-

ausschuss der Arbeitgeberverbände 

der Chemischen Industrie von NRW), 

Michael Kalthoff (Branchenverband 

Steinkohle und Nachbergbau e.V.), 

Hans Christian Leonhards (Verband 

Garten, Landschafts- und Sportplatz-

bau NRW), Rüdiger Otto (Unterneh-

merverband Handwerk NRW), Volker 

Schlinge (Landesverband Großhan-

del-Außenhandel-Dienstleistungen 

NRW), Dr. Dirk Spenner (Arbeitgeber-

verband Zement und Baustoffe), Rein-

hard Tweer (Verband der Metall- und 

Elektro-Industrie Nordrhein-Westfalen) 

und Thomas Wessel (Verband der 

Chemischen Industrie – VCI, Landes-

verband NRW).

Rüdiger Otto als Vizepräsident der nordrhein-westfälischen 

Unternehmensverbände wiedergewählt
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Andreas Ehlert, Präsident von 

HANDWERK.NRW:

„Das Land Nordrhein-Westfalen 

setzt mit dem Entlastungspaket ein 

wichtiges Signal für eine moderne, 

digitale Verwaltung und mehr Ver-

trauen des Staates in unsere Be-

triebe. Das ist ein Paradigmenwech-

sel, dem wir ausdrücklich zustimmen. 

Die Maßnahmen werden ihre Wirkung 

aber nur entfalten, wenn sie auch 

vollständig umgesetzt werden. Ent-

scheidend ist, dass die versproche-

nen Entlastungen wirklich in der be-

trieblichen Praxis ankommen.“

Berthold Schröder, Präsident des 

Westdeutschen Handwerkskammer-

tags:

„Mit der vorgestellten Entlastungs-

initiative zeigt Nordrhein-Westfalen, 

dass es Taktgeber bei der Föderalen 

Modernisierungsagenda sein will. Das 

ist ein gutes Zeichen für den Mittel-

stand. Die Beweislastumkehr bei Be-

richts- und Dokumentationspflichten 

kann der Ausgangspunkt für einen 

echten Systemwechsel sein, bei dem 

jede Regelung kritisch hinterfragt 

wird und ihre Daseinsberechtigung 

individuell begründen muss. Am 

Ende wird die Reform dann erfolg-

reich sein, wenn die Betriebe spürbar 

mehr Freiraum bekommen.“

Rüdiger Otto, Präsident des Unter-

nehmerverbands Handwerk NRW: 

„Der Aufschlag der Landesregie-

rung geht in die richtige Richtung 

und greift langjährige Forderungen 

des Handwerks auf – von schlankeren 

Verfahren bis zu einer drastischen 

Reduzierung von Nachweispflichten. 

Positiv ist auch, dass die Kommunen 

über die Befreiung von landesrecht-

lichen Regelungen zu Experimentier-

räumen für Bürokratieabbau werden 

können. Hier können dezentrale Lö-

sungen entstehen, von denen das 

Handwerk profitieren kann.“

Der Vorstand von HANDWERK.

NRW hat begleitend einen grundle-

genden Beschluss zu Fragen von 

Staatsmodernisierung und Staatsre-

form gefasst. Darin wirbt das nord-

rhein-westfälische Handwerk unter 

anderem für eine Bündelung der 

Kompetenzen für Digitalisierung und 

Staatsmodernisierung in einem Res-

sort sowie für mehr Experimentier-

klauseln und Reallabore im Geset-

zesvollzug. 
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Mit der Unterzeichnung eines Me-

morandums vereinbarten der Zen-

tralverband des Deutschen Hand-

werks (ZDH) und die EuroSkills 2027 

GmbH ihre Zusammenarbeit für die 

Europameisterschaft der Berufe Eu-

roSkills 2027 in Düsseldorf mit Fokus 

auf Berufsorientierung und Öffent-

lichkeitsarbeit.

Die EuroSkills sind die größte eu-

ropäische Veranstaltung für berufli-

che Bildung und Exzellenz. Alle zwei 

Jahre treten hierbei junge Fach-

kräfte (in der Regel bis 25 Jahre) aus 

über 30 Nationen in rund 50 verschie-

denen handwerklichen, industriellen 

und Dienstleistungsberufen gegen-

einander an, um die Europameister 

ihres jeweiligen Fachs zu ermitteln. 

Die nächste Europameisterschaft der 

Berufe findet vom 22. bis 26. Septem-

ber 2027 in Düsseldorf und Luxem-

burg statt. Im Rahmen der nun ver-

einbarten Zusammenarbeit legen der 

ZDH und die EuroSkills 2027 GmbH 

einen besonderen Schwerpunkt auf 

die Berufsorientierung für die erwar-

teten rund 150.000 Besucherinnen 

und Besucher, überwiegend junge 

Menschen. „Die gesamte Handwerks-

organisation freut sich bereits dar-

auf, die EuroSkills 2027 mitzugestalten 

und junge berufliche Talente aus 

ganz Europa in Deutschland willkom-

men zu heißen. Berufswettbewerbe 

zeigen eindrucksvoll, wie innovativ, 

leistungsfähig und zukunftsorientiert 

berufliche Bildung und das Hand-

werk sind: Die EuroSkills bieten eine 

große Chance, junge Menschen für 

handwerkliche Karrierewege zu be-

geistern und die gesellschaftliche 

Bedeutung exzellenter beruflicher 

Qualifikation noch stärker ins öffent-

liche Bewusstsein zu rücken“, erklärt 

ZDH-Generalsekretär Holger 

Schwannecke.

ZDH und EuroSkills 2027 GmbH besiegeln 

Zusammenarbeit
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Die Meistergründungsprämie NRW 

unterstützt seit mehr als 30 Jahren 

Meisterinnen und Meister des Hand-

werks bei der Gründung oder Über-

nahme eines Unternehmens und 

leistet damit einen wichtigen Bei-

trag zur Fachkräftesicherung, Unter-

nehmensnachfolge und wirtschaftli-

chen Entwicklung in Nordrhein-

Westfalen. Seit ihrer Einführung im 

Jahr 1995 wurden mehr als 20.000 

Gründungsvorhaben unterstützt. Da-

durch konnten über 75.000 Arbeits- 

und Ausbildungsplätze geschaffen 

oder gesichert werden.

Zum 1. Mai 2026 wurde das Förderver-

fahren umfassend modernisiert: Die 

Landes-Gewerbeförderungsstelle des 

nordrhein-westfälischen Handwerks 

e.V. (LGH) hat die Meistergründungs-

prämie NRW auf ein vollständig digi-

tales Antrags-, Bewilligungs- und 

Nachweisverfahren umgestellt. Mit 

dem neuen Förderportal können sämt-

liche Verfahrensschritte künftig digital 

und medienbruchfrei abgewickelt 

werden – von der Authentifizierung 

und Antragstellung über die Kommu-

nikation zwischen den Verfahrensbe-

teiligten bis hin zur elektronischen Be-

reitstellung von Bescheiden, dem 

Mittelabruf und dem Verwendungs-

nachweis. Somit werden die Verwal-

tungsprozesse vereinfacht, Bearbei-

tungszeiten reduziert und der Zugang 

zur Förderung erleichtert. Die vorge-

schaltete, obligatorische Existenzgrün-

dungsberatung durch die Handwerks-

kammern ist weiterhin Voraussetzung 

für die Förderung. Auch künftig be-

gleiten die Beraterinnen und Berater 

Gründungsinteressierte durch den 

Antragsprozess und stehen als erste 

Ansprechpartner zur Verfügung. Die 

Digitalisierung ersetzt damit nicht die 

bewährten Beratungsstrukturen, son-

dern ergänzt sie um moderne und 

effiziente Verwaltungsprozesse. Mit der 

Einführung des digitalen Verfahrens 

setzen das fördernde Ministerium für 

Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und 

Energie des Landes Nordrhein-Westfa-

len sowie die LGH gemeinsam einen 

wichtigen Impuls zur Modernisierung 

der Förderprogramme des Landes. 

Das neue Portal sorgt für mehr Trans-

parenz, schnellere Abläufe und eine 

zeitgemäße digitale Abwicklung der 

Meistergründungsprämie NRW.

Meistergründungsprämie NRW: 

Bewährtes Förderprogramm startet volldigital in die Zukunft
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Auch in diesem Jahr bieten die Feri-

en-Praktikumswochen Schülerinnen 

und Schülern ab 15 Jahren in Nord-

rhein-Westfalen die Gelegenheit, 

auf eigenen Wunsch während der 

Sommerferien (20. Juli–1. September 

2026) Einblicke in die Arbeitswelt 

verschiedener regionaler Unterneh-

men zu gewinnen. 

Ziel dieser Initiative des Landes NRW 

ist es, den jungen Menschen praxis-

nahe Erfahrungen zu ermöglichen 

und Unternehmen die Chance zu 

geben, sich als potenzielle Ausbil-

dungsbetriebe zu präsentieren. Im 

Rahmen von einzelnen Schnupperta-

gen oder Kurzpraktika (5 Tage) kön-

nen Unternehmen ihre Türen für die 

nächste Generation von Fachkräften 

öffnen. Interessierte Unternehmen 

können sich ab sofort kostenfrei auf 

der Plattform www.praktikumswo-

chen-nrw.de anmelden und Prakti-

kumstage anbieten. Für Unterneh-

men, die noch mehr über die Ferien-

Praktikumswochen erfahren möch-

ten, stehen in allen Kreisen und kreis-

freien Städten in Nordrhein-Westfa-

len regelmäßig Sprechstunden der 

Organisatoren zur Verfügung. Hier 

können Sie sich über den Ablauf in-

formieren und von den Erfahrungen 

anderer Betriebe profitieren. 

Ferien-Praktikumswochen NRW

Orientierungen 2/26 (April–Mai–Juni)8

Nach 15-jähriger Amtszeit hat die 

Bundesinnungsmeisterin des Zentral-

verbandes Schilder und Lichtreklame 

(ZVSL), Martina Gralki-Brosch, ihr Amt 

aus persönlichen Gründen niederlegt. 

Zu ihrem Nachfolger wählte die 

Jahreshauptversammlung des ZVSL 

Frank Berenbrinker aus Hövelhof. Un-

terstützt wird er künftig von Tim Rehse

als stellvertretendem Bundesinnungs-

meister neben stv. Bundesinnungs-

meisterin Manuela Heun-Roth. Für ihre 

langjährigen, herausragenden Ver-

dienste um das Schilder- und Licht-

reklameherstellerhandwerk wurde 

Martina Gralki-Brosch zur Ehren-

bundesinnungsmeisterin ernannt. In 

ihre Amtszeit fällt insbesondere die 

Wiedereinführung der Meisterpflicht 

nach rund zwanzigjähriger Meisterfrei-

heit – bis heute ein zentraler Bezugs-

punkt in der Entwicklung des Ge-

werks. Für ihre Verdienste wurde 

Martina Gralki-Brosch im Jahr 2023 mit 

dem Handwerkszeichen in Gold aus-

gezeichnet, der höchsten Ehrung des 

deutschen Handwerks. �

Aus den Verbänden 
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Diese Auszeichnung steht zugleich 

stellvertretend für ein langjähriges eh-

renamtlichen Engagement, das weit 

über das übliche Maß hinausgeht.

Die langjährigen Landesinnungs-

meister des Maler- und Lackierinnungs-

verbandes Westfalen und des Maler- 

und Lackierinnungsverbandes Nord-

rhein, Dietmar Ahle und Jan Bauer,

wurden anlässlich der Gründung des 

Maler- und Lackiererverbandes Nord-

rhein-Westfalen zu Ehrenmeistern er-

nannt. Über Jahrzehnte hinweg lenk-

ten die Maler- und Lackierermeister 

Dietmar Ahle (Westfalen) und Jan 

Bauer (Nordrhein) in unterschiedli-

chen Funktionen und Positionen die 

Geschicke des Maler- und Lackierer-

handwerks auf Landes- und Bundes-

ebene. Beide schieden im Zuge des 

Zusammenschlusses der beiden Ver-

bände aus den Vorständen aus und 

wurden von den Delegierten mit ste-

henden Ovationen verabschiedet. 

Als besondere Würdigung ihres lang-

jährigen Engagements wurden sie zu 

Ehrenmeistern des Maler- und Lackie-

rerinnungsverbandes Nordrhein-

Westfalen ernannt.

Nach dem Zusammenschluss der 

Maler- und Lackiererinnungsverbände 

aus Nordrhein und Westfalen zum 

Maler- und Lackiererinnungsverband 

Nordrhein-Westfalen haben sich der 

neue Landesinnungsmeister Jörg 

Schmitz und Geschäftsführer Peter 

Schuchart mit UVH-Präsident Rüdiger 

Otto und Hauptgeschäftsführer Dr. 

Frank Wackers zu einem Austausch 

getroffen. UVH-Präsident Rüdiger Otto

gratulierte den Vertretern des neuen 

Maler- und Lackiererinnungsverban-

des Nordrhein-Westfalen zur erfolgrei-

chen Fusion und den eingeleiteten 

Maßnahmen zur Zusammenführung 

der beiden Verbände. 

Die Ministerin für Wirtschaft, Indus-

trie, Klimaschutz und Energie sowie 

stellvertretende Ministerpräsidentin 

des Landes Nordrhein-Westfalen 

Mona Neubaur ist mit derFlorianspla-

kette des nordrhein-westfälischen 

Handwerks ausgezeichnet worden. 

Die von HANDWERK.NRW und der 

Schornsteinfeger-Innung für den Re-

gierungsbezirk Düsseldorf seit 1989 

verliehene Auszeichnung wurde Neu-

baur für ihre politischen Impulse in der 

Mittelstandspolitik und ihr Engage-

ment zur Stärkung des Handwerks 

überreicht. HANDWERK.NRW-Präsi-

dent Andreas Ehlert und der Ober-

meister der Schornsteinfeger-Innung 

Marcus Dörenkamp lobten die enge 

Einbindung des handwerklichen Mit-

telstandes durch Ministerin Neubaur 

– sowohl in die Arbeit der Landesre-

gierung als auch in programmatische 

Debatten ihrer Partei. Als positive Bei-

spiele für das Wirken der Ministerin 

hob Ehlert unter anderem die Weite-

rentwicklung der Meistergründungs-

prämie und eine Bundesratsinitiative 

zum Mutterschutz für Selbstständige 

hervor. Zuletzt hatte sich Neubaur 

zudem im Bundesrat im Sinne einer 

langjährigen Forderung des Hand-

werks dafür eingesetzt, die Bleibeper-

spektive von Geflüchteten, die sich 

in Ausbildung und Arbeit befinden, 

zu verbessern. Auch in ihrer Partei 

habe sie wichtige Impulse zur Mittel-

standspolitik gesetzt und diese näher 

an das Handwerk herangeführt. 

v.l.n.r. Landesinnungsmeister Jörg Schmitz, UVH-Hauptgeschäftsführer Dr. Frank 

Wackers, UVH-Präsident Rüdiger Otto, Geschäftsführer Peter Schuchart
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Die Bundesregierung will die EU-

Entgelttransparenzrichtlinie bis An-

fang 2027 in deutsches Recht umset-

zen und hat damit die vorgegebene 

Frist bis zum 7. Juni 2026 verstreichen 

lassen. Nach Angaben des Bundes-

familienministeriums soll die Richtlinie 

„aufs Notwendige beschränkt, mög-

lichst bürokratiearm und wirksam“ 

umgesetzt werden. Angesichts der 

wirtschaftlichen Lage verschiebe man 

den Fahrplan dafür „maßvoll nach 

hinten“. Berichtspflicht und Auskunfts-

anspruch sollen erstmals zum Juni 

2028 fällig werden, das Inkrafttreten 

ist laut Ministerium für Anfang 2027 

geplant. Das deutsche Entgelttrans-

parenzgesetz (EntgTranspG) ist in sei-

ner ursprünglichen Form bereits seit 

Juli 2017 in Kraft. Es soll die gleiche 

Bezahlung von Frauen und Männern 

für gleiche oder gleichwertige Arbeit 

fördern und so den Gender-Pay-Gap 

reduzieren. Hierfür verpflichtet das 

Gesetz größere Unternehmen unter 

anderem zu Auskunftsansprüchen 

und Berichten zur Entgeltgleichheit. 

Im Juni 2023 verkündete die EU zu-

sätzlich die spezielle Entgelttranspa-

renzrichtlinie. Sie schreibt strengere 

Vorgaben für die Entgelttransparenz 

in allen Mitgliedstaaten vor. Das bis-

herige deutsche EntgTranspG erfüllt 

diese Anforderungen jedoch nicht, 

weshalb die Bundesregierung dazu 

verpflichtet wurde, entweder ihr 

bestehendes Gesetz bis zum 7. Juni 

2026 anzupassen oder ein neues Ge-

setz zu verabschieden. Bislang gilt 

das deutsche Entgelttransparenzge-

setz vor allem für Unternehmen mit 

mehr als 200 Beschäftigten, etwa 

beim individuellen Auskunftsan-

spruch. Zudem besteht für Unterneh-

men mit mehr als 500 Beschäftigten, 

die nach dem Handelsgesetzbuch 

(HGB) zur Erstellung eines Lagebe-

richts verpflichtet sind, eine Berichts-

pflicht zur Gleichstellung und Entgelt-

gleichheit. Durch die Umsetzung der 

EU-Entgelttransparenzrichtlinie wird 

der Anwendungsbereich in Deutsch-

land ab 2026 deutlich erweitert: 

Künftig gelten die Berichtspflichten 

schrittweise auch für Unternehmen 

mit mehr als 100 Beschäftigten. Klei-

nere Unternehmen mit weniger als 

100 Mitarbeitern sind hiervon zu-

nächst ausgenommen. Gleichzeitig 

ist geplant, den Auskunftsanspruch 

auf alle Arbeitgeber auszuweiten, 

unabhängig von der Unternehmens-

größe. Hiervon können demnach 

auch kleine Unternehmen betroffen 

sein. Obwohl in Deutschland noch 

kein Umsetzungsgesetz besteht und 

in Kraft getreten ist, bringt die EU-

Richtlinie zur Entgelttransparenz be-

reits jetzt Anforderungen an Arbeit-

geber mit sich. So gilt die EU-Richtlinie 

ab dem 8. Juni 2026 für öffentliche 

Arbeitgeber direkt. Für private Arbeit-

geber gilt, dass sich Beschäftigte 

– solange die EU-Richtlinie nicht in 

deutsches Recht umgesetzt ist – ge-

genüber einem privaten Arbeitgeber 

nicht auf sie berufen können. Den-

noch werden deutsche Gerichte be-

stehendes Recht richtlinienkonform, 

also im Sinne der EU-Entgelttranspa-

renzrichtlinie und damit strenger aus-

legen. Das war zuletzt schon in eini-

gen bei Equal-Pay-Entscheidungen 

des BAG bemerkbar wie dem Urteil 

zum „Paarvergleich“ vom 23. Okto-

ber 2025, Az. 8 AZR 300/24. Unterneh-

men ist folglich nicht zu empfehlen, 

eine nationale Umsetzung der Richt-

linie abzuwarten, sie sollten vielmehr 

proaktiv die internen Entgeltstrukturen 

prüfen und an die EU-Vorgaben an-

passen, sodass eine Benachteiligung 

wegen Geschlechts ausgeschlossen 

ist. Unabhängig davon, wie die Aus-

kunfts- und Berichtspflichten konkret 

ausgestaltet und die Höhe der Sank-

tionen geregelt werden oder ob 

eine mögliche Privilegierung tarifge-

bundener Arbeitgeber in einem nati-

onalen Umsetzungsgesetz erfolgt, 

gibt die EU-Richtlinie u.a. folgende 

Anforderungen vor:

Lohntransparenz für Bewerber: 

Arbeitgeber müssen Bewerber künftig 

frühzeitig über das Einstiegsgehalt, 

dessen Spanne und etwaige ein-

schlägige Tarifregelungen informie-

ren – beispielsweise in der Stellen-

ausschreibung oder vor dem 

Vorstellungsgespräch. Die Frage 

nach dem Gehalt im laufenden oder 

in früheren Beschäftigungsverhältnis-

sen darf nicht mehr gestellt werden.

Auskunftsrecht für Arbeitnehmer: 

Das Auskunftsrecht gibt Arbeitneh-

mern die Möglichkeit, von ihrem Ar-

beitgeber Auskunft über ihr individu-

elles Einkommen und über die 

durchschnittlichen Einkommen zu ver-

langen – aufgeschlüsselt nach Ge-

schlecht und Gruppen von Arbeit-

nehmenden, die gleiche oder 

gleichwertige Arbeit verrichten.

Berichterstattung über das ge-

schlechtsspezifische Lohngefälle: Ar-

beitgeber mit mindestens �

Gesetzesänderungen und -initiativen
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100 Beschäftigten müssen Informati-

onen über das Lohngefälle zwischen 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-

mern veröffentlichen. In einer ersten 

Phase werden Arbeitgeber mit min-

destens 250 Beschäftigten jährlich 

und Arbeitgeber mit 150 bis 249 Be-

schäftigten alle drei Jahre Bericht 

erstatten. Ab fünf Jahren nach Ablauf 

der Frist für die Umsetzung der Richt-

linie müssen Arbeitgeber mit 100 bis 

149 Beschäftigten ebenfalls alle drei 

Jahre Bericht erstatten.

Gemeinsame Entgeltbewertung: 

Wenn die Entgeltberichterstattung 

ein geschlechtsspezifisches Lohnge-

fälle von mindestens fünf Prozent er-

gibt und der Arbeitgeber das Gefälle 

nicht anhand objektiver geschlechts-

neutraler Faktoren rechtfertigen 

kann, muss er in Zusammenarbeit mit 

dem Betriebsrat eine Entgeltbewer-

tung vornehmen.

Entschädigung für Arbeitnehmer: 

Arbeitnehmer, die geschlechtsspezi-

fischer Lohndiskriminierung ausge-

setzt sind, sollen eine Entschädigung 

erhalten, einschließlich der vollstän-

digen Nachzahlung des Entgelts und 

der damit verbundenen Boni oder 

Sachleistungen.

Am 18. Juni 2026 wurde ein Refe-

rentenentwurf des Bundesministeri-

ums für Arbeit und Soziales zur 

Änderung des Arbeitszeitgesetzes 

bekannt. Der Referentenentwurf 

wurde noch nicht innerhalb der Bun-

desregierung abgestimmt. Insofern ist 

auch kein weiterer Fahrplan zum Ge-

setzgebungsverfahren bekannt. Der 

Entwurf sieht in § 7 ArbZG-E eine Tarif-

öffnungsklausel zur Einführung einer 

wöchentlichen Höchstarbeitszeit vor, 

gebunden an die Voraussetzung, 

dass gleichzeitig durch besondere 

Regelungen sichergestellt wird, dass 

die Gesundheit der Arbeitnehmer 

nicht gefährdet wird. Der Ausgleichs-

zeitraum wird von sechs auf vier Mo-

nate abgesenkt. Gleichzeitig wird 

eine Pflicht zur Erfassung von Beginn, 

Ende und Dauer der Arbeitszeit ein-

geführt (§ 16 ArbZG-E). Sie soll grund-

sätzlich taggleich und elektronisch 

erfolgen. Für die Einführung der elek-

tronischen Form ist für Arbeitgeber 

mit weniger als 250 bzw. weniger als 

50 Arbeitnehmern ein Übergangszeit-

raum von zwei bzw. fünf Jahren vor-

gesehen. Arbeitgeber mit bis zu zehn 

Arbeitnehmern unterliegen nicht der 

Formvorgabe. Auch wenn die Auf-

zeichnung durch Arbeitnehmer oder 

Dritte erfolgt, bleibt der Arbeitgeber 

verantwortlich. Arbeitnehmer in Ver-

trauensarbeitszeit werden nicht von 

der Erfassungspflicht ausgenommen. 

Der Arbeitgeber kann zwar auf die 

Kontrolle der vertraglich vereinbarten 

Arbeitszeit verzichten, muss aber den-

noch sicherstellen, dass ihm Verstöße 

bekannt werden. Die generelle Nicht-

anwendung des Gesetzes auf be-

stimmte Personengruppen in § 18 

ArbZG wird auf einzelne Vorschriften 

beschränkt. Keine Anwendung finden 

danach nur noch die Vorschriften 

zu Arbeitszeit, Pausen, Ruhezeiten, 

Nachtarbeitszeiten und den neuen 

Aufzeichnungspflichten. Ruhezeitver-

kürzungen in Krankenhäusern und 

Pflegeeinrichtungen sollen nunmehr 

unmittelbar auszugleichen sein, nicht 

mehr im Rahmen von vier Wochen. 

In Bäckereien und Konditoreien soll 

die Herstellung von Waren künftig für 

die Dauer von fünf statt drei Stunden 

an Sonn- und Feiertagen möglich 

sein. Eine generelle Aufnahme in den 

Ausnahmekatalog des § 10 ArbZG, 

wie es der Koalitionsvertrag ankün-

digt, erfolgt nicht. Dazu erklärt Holger 

Schwannecke, Generalsekretär des 

Zentralverbandes des Deutschen 

Handwerks (ZDH): „Dieser Referenten-

entwurf ist kein Aufbruch in eine mo-

derne Arbeitszeitwelt, sondern ein 

Bruch mit den im Koalitionsvertrag 

vereinbarten Zusagen. Lange Anfahr-

ten, witterungsabhängige Arbeiten, 

Notdienste oder der Wunsch von 

Beschäftigten nach einer besseren 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf: 

All das verlangt nach flexiblen Lösun-

gen innerhalb einer wöchentlichen 

Höchstarbeitszeit. Der Koalitionsver-

trag sieht genau das ausdrücklich 

vor. Der nun bekannt gewordene 

Entwurf liefert das Gegenteil. Er bin-

det minimale Anpassungen der 

Höchstarbeitszeit an tarifvertragliche 

Regelungen und schließt damit zahl-

reiche Handwerksbetriebe von vorn-

herein aus. Das widerspricht klar der 

Vereinbarung im Koalitionsvertrag, 

die bewusst auf einen solchen Tarif-

vorbehalt verzichtet. Auch die rigi-

den Vorgaben zur Arbeitszeitdoku-

mentation passen nicht zu dem 

partnerschaftlichen Miteinander und 

den betrieblichen Realitäten in Hand-

werksbetrieben. Solche praxisfernen 

Vorschläge zeugen von einem tiefen 

Misstrauen gegenüber Betriebsinha-

berinnen und -inhabern sowie Be-

schäftigten. Im Handwerk brauchen 

wir mehr Spielraum bei der Verteilung 

von Arbeitszeit, nicht mehr Bürokratie 

bei ihrer Erfassung. Statt Vertrauens-

arbeitszeit durch kleinteilige Doku-

mentationspflichten zu ersetzen, muss 

die Bundesregierung jetzt liefern, was 

sie vereinbart hat. Es braucht eine 

wirkungsvolle und praxisgerechte 

Flexibilisierung der Arbeitszeit für Be-

triebe und Beschäftigte.“
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Nachstehend geben wir Ihnen die 

Neu- und Wiederberufungen der eh-

renamtlichen Richter aus dem 

Handwerk in Nordrhein-Westfalen 

bekannt: 

Arbeitsgerichte:

Aachen

Matthias Jünemann, Erkelenz 

Robert Kauhl, Geilenkirchen 

Olaf Lengersdorf, Hückelhoven

Frank Rozman, Hückelhoven 

René Stegemann, Gangelt 

Ingo Windeln, Wassenberg 

Bielefeld 

Frank Brüggemann, Versmold

Andreas Drenkelforth, Gütersloh 

Peter Poggengerd, Gütersloh

Duisburg

Kerstin Wendt, Moers

Dortmund

Christian Tewes, Dortmund 

Gelsenkirchen

Markus Kabuth, Gelsenkirchen 

Krefeld

Guido Wolters, Krefeld 

Köln

Kristin Mika-Klöcker, Köln 

Mönchengladbach

Peter Boden, Mönchengladbach

Rheine

Klaus Schröer

Siegburg

Johannes Stöcker, Wiehl

Solingen

Petra Weisheit, Solingen

Landesarbeitsgericht:

Düsseldorf 

Christian Flüss, Wuppertal

Ehrenamtliche Richter 

aus Kreisen der Arbeitgeber

Termine
Di, 

21. Juli 2026, 13.00 Uhr, 

UVH-Geschäftsführerseminar

Mi, 

16.  September 2026, 10.30 Uhr, 

UVH-Vorstandssitzung, 

Düsseldorf
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